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Traktanden 

 

1. Gesamtrevision der Ortsplanung 

 

 

Wir laden Sie zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung zur Gesamtrevision der Ortsplanung 
ein. Die Unterlagen zum Traktandum liegen während zwei Wochen vor der Gemeindeversammlung 
bei der Gemeindeverwaltung Grosswangen zur Einsichtnahme auf (gemäss § 22 des kantonalen 
Stimmrechtsgesetzes). Jeder Haushalt erhält die Botschaft des Gemeinderates zugestellt. Weitere 
Exemplare können bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden. Detaillierte Informationen 
können bei der Gemeindeverwaltung eingesehen oder bezogen werden. Alle Unterlagen können 
auch auf der Website www.grosswangen.ch heruntergeladen werden. Es ist auch möglich, die Un-
terlagen in detaillierter Form über die entsprechenden QR-Codes direkt aus der Botschaft abzuru-
fen. 

Stimmberechtigt sind alle stimmfähigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab dem vollendeten 
18. Lebensjahr, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Grosswangen haben und nicht aufgrund dau-
ernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebe-
auftragte Person vertreten werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung und stehen Ihnen für weitere 
Fragen gerne zur Verfügung. 
 

Grosswangen, 12. März 2026 

 

Gemeinderat Grosswangen 

 

 

 

 

Dokumente zur Gesamtrevision der Ortsplanung 
 

Bau- und Zonenreglement 
 

 Zonenplan Siedlung  Einladung  Weitere Unterlagen 
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Darüber stimmen Sie an der Gemeindeversammlung ab:  
 
Die vorliegende Botschaft informiert über die wesentlichen Punkte der Gesamtrevision der Orts-
planung Grosswangen inkl. der Behandlung der nicht gütlich erledigten Einsprachen.  

Es liegen folgende Unterlagen vor: 

Verbindliche Unterlagen, darüber stimmen Sie an der Gemeindeversammlung ab 
- Zonenplan «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000) vom 12. März 2026 

- Bau- und Zonenreglement vom 12. März 2026 

- Teilzonenplan Gewässerraum «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000) vom 12. März 
2026 

Orientierende Unterlagen, nicht Gegenstand der Gemeindeversammlung 
- Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zur Gesamtrevision Ortsplanung vom 12. März 2026 

- Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV zum Teilzonenplan Gewässerraum vom 12. März 2026 

- Zonenplan «Gesamt» mit Änderungen (1:6'000) vom 12. März 2026 

- Bau- und Zonenreglement mit Kommentar vom 12. März 2026 

- Übersichtsplan «Gefahrengebiete» (1:10'000) vom 29. September 2022 (im Zonenplan «Ge-
samt» vom 12. März 2026 integriert) 

- Aufhebung Baulinie «Gewässerraum» (1:2'000) im Gebiet «Schlegeli» und «Ächerligmatte» 
vom 12. März 2026 

- Erschliessungsrichtplan Fusswege und Radrouten «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» 
(1:6'000) vom 12. März 2026 

- Aufhebung «Verkehrsrichtplan Funktionen und Massnahmen mit zugehörigem Bericht und 
Massnahmenkatalog» vom 12. März 2026 

- Aufhebung «Richtplan für das Fusswegnetz» vom 12. März 2026 

- Waldfeststellungsplan «Gishubel» (1:1'000) vom 29. April 2026 

- Mitwirkungsbericht «Gesamtrevision Ortsplanung» vom 15. Mai 2025 

- Mitwirkungsbericht «Weilerzonen» vom 15. Mai 2025 

- Kantonale Vorprüfungsberichte vom 8. November 2024 und 28. April 2025 

- Räumliches Entwicklungsleitbild (REL) vom 6. Juli 2023 
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In Kürze 

Ausgangslage und Motivation (Kapitel 1.1) 
Die letzte Gesamtrevision der Ortsplanung von Grosswangen wurde 2014 vom Regierungsrat ge-
nehmigt. Seither wurden verschiedene Teilrevisionen durchgeführt. Infolge grundlegender Verän-
derungen in der Schweizer Raumplanung sowie neuer bzw. revidierter gesetzlicher Vorgaben auf 
Bundes- und Kantonsebene ist nun eine erneute Gesamtrevision erforderlich. Ziel ist es, die Pla-
nungsinstrumente der Gemeinde an die heutigen Rahmenbedingungen anzupassen und das über-
geordnete Recht konsequent umzusetzen. Wichtige Grundlagen bilden das 2013 von der Stimm-
bevölkerung angenommene revidierte Raumplanungsgesetz sowie das darauf abgestimmte Pla-
nungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Luzern. Auch die Überarbeitung des kantonalen Richt-
plans fliesst als zentrale Basis in die Revision ein. 

Zu Beginn des Prozesses wurde das bisherige kommunale Siedlungsleitbild überarbeitet und als 
neues Räumliches Entwicklungsleitbild (REL) der Bevölkerung vorgestellt. Der Gemeinderat ver-
folgt das Ziel, Grosswangen als selbstbewusste ländliche Gemeinde zukunftsgerichtet weiterzu-
entwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen. 
Durch die gezielte Weiterentwicklung der bestehenden räumlichen Strukturen soll die Attraktivität 
der Gemeinde nachhaltig gestärkt und eine hohe Lebensqualität zum Wohnen, Arbeiten und Leben 
langfristig gesichert werden. 

Kantonale Vorprüfung (Kapitel 1.4) 
Mit den Vorprüfungsberichten vom 8. November 2024 und 28. April 2025 bestätigt das kantonale 
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) die Recht- und Zweckmässigkeit der Ortspla-
nung. 

Mitwirkung der Bevölkerung (Kapitel 1.5) 
Die Bevölkerung wurde im Anzeiger vom Rottal, im Wanger-Brief und auf der Webseite der Ge-
meinde über die Durchführung der öffentlichen Mitwirkung informiert. Sie fand vom 23. Septem-
ber bis 30. November 2023 statt. Am 11. Juli und 23. September 2023 fanden für alle Interessierten 
öffentliche Informationsveranstaltungen statt. Zu den Weilerzonen fand vom 9. bis 26. Januar 
2024 eine ergänzende Mitwirkung statt.  

Öffentliche Auflagen (Kapitel 1.6 und 1.7) 
Der Zonenplan, das Bau- und Zonenreglement sowie der Teilzonenplan Gewässerraum wurden 
vom 26. Mai bis 24. Juni 2025 öffentlich aufgelegt. Aus den anschliessenden Einspracheverhand-
lungen resultierten wenige Anpassungen, die vom 24. November bis 23. Dezember 2025 nochmals 
öffentlich aufgelegt wurden. Der Gemeinderat hat zu allen Anträgen Einspracheverhandlungen 
geführt. Bis auf drei Einsprachen konnten alle anderen gütlich erledigt werden, die daraufhin zu-
rückgezogen wurden. Drei Einsprachen konnten nicht gütlich erledigt werden. Diese werden im 
Kap. 4 erläutert und den Stimmberechtigten zur Abweisung beantragt.  

Die weiteren Planungsschritte (Kapitel 1.8) 
Wird die Gesamtrevision der Ortsplanung am 22. April 2026 an der Gemeindeversammlung be-
schlossen, reicht sie die Gemeinde dem Regierungsrat zur Genehmigung ein. Mit Genehmigung 
des Regierungsrates tritt die Ortsplanung in Kraft. 
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Wesentliche Änderungen im Zonenplan (Kapitel 2.1) 
Der Zonenplan wurde gesamthaft überarbeitet und den aktuellen Vorgaben angepasst. Dies ins-
besondere durch (Auswahl): 

- Einführung der Verkehrszonen und Verkehrsflächen für die Strassen 

- Neue Dorfzone entlang der Ed.-Huberstrasse, der Dorfstrasse und Teile des alten Dorfkerns 

- Überführung der bisherigen Wohnzonen in die neu definierten Wohnzonen A, B und C 

- Neue Erhaltungszonen als Ersatz für die aufgehobenen Gestaltungspläne in den Gebieten «Am 
Heubächli» und «Pintenmatte» 

- Reduktion der Arbeits- und Wohnzonen auf die Gebiete «Badhus» und «Rotmatte» 

- Schaffung von grösseren Entwicklungsmöglichkeiten in den Arbeitszonen 

- Verschiedene Umzonungen 

- Vier kleinere Einzonungen in den Gebieten «Müli-Schwerrihof» (477 m² Kernzone), «Feld» (43 
m² Arbeitszone 2 aufgrund neuer Linienführung des Heubächlis), «Schutzmatte» (42 m² Ver-
kehrszone) und «Gishubel» (1'758 m² Arbeitszone Gishubel) 

- Anpassungen und Erweiterungen der Weilerzone mit neu strengeren Bestimmungen nach 
Bundesrecht 

Wesentliche Änderungen im Bau- und Zonenreglement, BZR (Kapitel 2.2) 
Das Bau- und Zonenreglement wurde gesamthaft überarbeitet und den aktuellen Vorgaben ange-
passt. Dies insbesondere in den folgenden Themen (Auswahl): 

- Vorgaben zum Bauen mit Qualität 

- Massnahmen zur quartierweise angepassten Verdichtung 

- Wechsel von der Ausnützungsziffer (AZ) zur Überbauungsziffer (ÜZ) 

- Wechsel von den bisherigen Unter-, Voll- und Dachgeschossen zu den Fassaden- und Gesamt-
höhen 

- Möglichkeit, das oberste Geschoss künftig zu 100 % zu nutzen (bisher Dach- und Attikage-
schosse nur 66 %) 

- Neue Vorgaben zur Siedlungsökologie, Energie, Antennenanlagen, Lichtimmissionen und Be-
leuchtung sowie Klima 

Überprüfung und Aufhebung von Gestaltungsplänen (Kapitel 2.3)  
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision wurden sämtliche Gestaltungspläne überprüft. Dabei wurde 
untersucht, ob sie den neuen Vorgaben des Planungs- und Baugesetzes (PBG) entsprechen und 
weiterhin zeitgemäss sind. In weitgehend überbauten Gebieten werden 18 Gestaltungspläne auf-
gehoben. Dabei wurde geprüft, ob mit der Aufhebung wichtige Rechte, Pflichten oder prägende 
Gestaltungselemente verloren gehen würden. Wo nötig werden Zonen entsprechend angepasst 
und wichtige Bestimmungen ins Bau- und Zonenreglement übernommen. Neun Gebiete werden 
neu mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. 
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Mehrwertabgabe (Kapitel 2.4) 
Gemäss kantonaler Vorgabe hat die Grundeigentümerschaft, deren Land eingezont wird oder in-
nerhalb eines Gestaltungsplanpflichtgebietes durch Um- und Aufzonungen einen Mehrwert erfah-
ren, eine Abgabe von 20 % des Mehrwertes zu entrichten. 80 % des von der Gemeinde geschaffe-
nen Mehrwertes behält die Grundeigentümerschaft.  

Teilzonenplan Gewässerraum (Kapitel 2.5) 
Seit 2011 verpflichten Änderungen der eidg. Gewässerschutzgesetzgebung die Kantone, den 
Raumbedarf oberirdischer Gewässer festzulegen. Ziel ist es, natürliche Funktionen, Hochwasser-
schutz und Gewässernutzung langfristig zu sichern. Der sogenannte «Gewässerraum» muss in der 
Ortsplanung verankert sein. Dieser muss in der Folge extensiv gestaltet und bewirtschaftet wer-
den.  

Die Gewässerraumbreite bei Fliessgewässern wird anhand der natürlichen Gerinnesohlenbreite 
berechnet. Bei kanalisierten Gewässern werden Korrekturfaktoren angewendet. Der minimale Ge-
wässerraum beträgt 11 Meter (5,5 m beidseits ab Gewässerachse) und vergrössert sich bei breite-
ren Gewässern oder in Schutzgebieten. Im Bereich des Wildtierkorridors am Zinzerswilerbach Süd 
gilt deshalb eine Breite von 18 Metern. 

Innerhalb der Bauzone wird der Gewässerraum als überlagerte Grünzone festgelegt, ausserhalb 
als Freihaltezone. Bestehende rechtmässige Bauten geniessen Bestandesgarantie. Zudem gelten 
Bewirtschaftungseinschränkungen, mit Ausnahmen etwa bei eingedolten Gewässern oder sehr 
schmalen Restflächen. 

Geringfügige Änderungen nach den öffentlichen Auflagen (Kapitel 3) 
Aufgrund der Einspracheverhandlungen hat sich gezeigt, dass je eine geringfügige Änderung im 
Bau- und Zonenreglement (BZR) und im Teilzonenplan Gewässerraum sinnvoll sind und zur Rechts-
sicherheit beitragen: 

- Geringfügige Anpassung von Art. 20 Abs. 4 BZR (Kapitel 3.1) 

- Geringfügige Änderung im Teilzonenplan Gewässerraum am Heubächli bei den Parzellen Nrn. 
1498 und 1423 (Kapitel 3.2) 

Nicht gütlich erledigte Einsprachen (Kapitel 4)  
Die nicht gütlich erledigten Einsprachen betreffend den Gewässerraum der Rot auf der Parzelle 
Nr. 1259, den Artikel 59 BZR zu den Antennenanlagen sowie den Fussweg Eichzelg auf der Parzelle 
Nr. 1321 werden bezüglich Anträgen und Begründungen der Einsprechenden im Kapitel 4 und in 
der Beilage zur Botschaft ungekürzt wiedergegeben. Der Gemeinderat begründet, wieso e r den 
Stimmberechtigten die Abweisung der Einsprachen beantragt.  

Empfehlung der Controlling-Kommission (Kapitel 5) 
Die Controlling-Kommission empfiehlt, den rechtsetzenden Erlass zur Gesamtrevision der Ortspla-
nung mit Zonenplan, Bau- und Zonenreglement und Teilzonenplan Gewässerraum zu genehmigen.  
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Antrag Gemeinderat (Kapitel 6) 
Der Gemeinderat Grosswangen beantragt bei den Stimmberechtigten, der Gesamtrevision der 
Ortsplanung, bestehend aus 

- Zonenplan «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000) vom 12. März 2026 

- Bau- und Zonenreglement, vom 12. März 2026 

- Teilzonenplan Gewässerraum «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000) vom 12. März 
2026 

unter Berücksichtigung der vorgängigen Beschlüsse der Gemeindeversammlung, zuzustimmen.  
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1 Verfahren zur Gesamtrevision der Ortsplanung 

1.1 Ausgangslage und Motivation 

Die letzte Gesamtrevision der Ortsplanung Grosswangen wurde durch den Regierungsrat mit Ent-
scheid Nr. 422 vom 7. April 2014 genehmigt. Seither erfolgten mehrere Teilrevisionen.  

Die Raumplanung in der Schweiz hat sich seither stark gewandelt, die Rahmenbedingungen haben 
sich insbesondere durch diverse neue oder revidierte Gesetzgebungen auf eidgenössischer und 
kantonaler Ebene verändert. Das Ziel der vorliegenden Ortsplanungsrevision ist es daher, di e In-
strumente der Gemeinde Grosswangen den aktuellen Gegebenheiten anzupassen und so das über-
geordnete Recht umzusetzen. Zentrale Grundlagen sind hierfür das revidierte Raumplanungsge-
setz (1. Etappe), welches im März 2013 von der Stimmbevölkerung angenommen wurde, sowie 
das im Anschluss revidierte Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern. Mit diesen beiden einher 
geht auch die Überarbeitung des Kantonalen Richtplans, welcher ebenfalls als wichtige Grundlage 
in die Gesamtrevision einfliesst. 

Zu Beginn der Ortsplanungsrevision Grosswangen wurde das bestehende kommunale Siedlungs-
leitbild überarbeitet und der Bevölkerung als neues Räumliches Entwicklungsleitbild (REL) präsen-
tiert.  

Die Absicht des Gemeinderates ist es, Grosswangen als selbstbewusste ländliche Gemeinde in die 
Zukunft zu führen. Dabei steht die qualitätsvolle Siedlungsentwicklung nach innen als Hauptanlie-
gen im Zentrum der Gesamtrevision. Die Weiterentwicklung der heutigen räumlichen Struktur soll 
die Attraktivität der Gemeinde Grosswangen weiter stärken. In Grosswangen soll auch künftig mit 
hoher Lebensqualität gewohnt, gearbeitet und gelebt werden können. 

1.2 Organisation und Beteiligte 

Die Gesamtrevision Ortsplanung wurde durch die Ortsplanungskommission (OPK) erarbeitet. Die 
folgenden Personen arbeiteten während der Ortsplanungsrevision in der Ortsplanungskommission 
mit: 

Name Funktion 
Pascal Limacher Gemeindepräsident 

Heinz Herzog OPK-Präsident und Ressortleiter Bau 

Daria Badertscher Gemeindeschreiber-Substituin 

Barbara Burkart Gemeindeschreiber-Substitutin (bis Jan. 2025) 

Yvonne Arnold Gemeindeschreiber-Substitutin (bis Okt. 2022) 

Beat Fischer  OPK-Mitglied (ehem. Gemeindepräsident) 

Nadja Graber OPK-Mitglied 

Isabelle Infanger OPK-Mitglied (bis Apr. 2023) 

Christian Muri OPK-Mitglied 

Martin Hebeisen OPK-Mitglied 
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Name Funktion 
Thomas Juchli OPK-Mitglied 

Roger Michelon Ortsplaner, Partner Planteam S AG, beratend 

Mark Zibell Stv. Projektleiter Planteam S AG, beratend 

1.3 Übersicht über den Ablauf der Gesamtrevision der Ortsplanung 

Aufgabe Datum 
Erarbeitung des Räumlichen Entwicklungsleitbildes (REL) der Gemeinde 
Grosswangen 

Nov. 2021 - Juli 2023  

Diskussion und Entwurf der revidierten kommunalen Planungsinstru-
mente 

Mai 2022 - Mai 2023 
 

Verabschiedung der Planungsinstrumente durch die Ortsplanungskom-
mission zuhanden Gemeinderat zur kantonalen Vorprüfung und Mitwir-
kung 

30. Mai 2023 

Verabschiedung Planungsinstrumente durch den Gemeinderat zur kan-
tonalen Vorprüfung und Mitwirkung 

6. Juli 2023 

Öffentliche Mitwirkung 
– Informationsveranstaltung 
– Fragestunden Gewässerraum 
– Fragestunden Ortsplanung 
– Mitwirkungsfrist 

 
11. Juli/23. Sept. 2023 
24. Aug. 2023 
24. Okt. 2023  
bis 30. Nov. 2023 

Öffentliche Mitwirkung «Weilerzone (We)» 1. Jan. - 26. Jan. 2024 

Bereinigung der Planungsinstrumente aus der Mitwirkung und dem  
kantonalen Zwischenbericht 

Dez. 2023 - Apr. 2024 

Verabschiedung der Planungsinstrumente durch den Gemeinderat  
zur abschliessenden kantonalen Vorprüfung 

2. Mai 2024 

Kantonale Vorprüfung, Gesamtrevision Ortsplanung Juli 2023 - Nov. 2024 

Kantonale Vorprüfung, Ergänzung Parzellen Nr. 1253 Feb. - Apr. 2025  

Bereinigung der Planungsinstrumente aus der abschliessenden  
kantonalen Vorprüfung 

Dez. 2024 - Apr. 2025 

Verabschiedung der Planungsinstrumente durch die Ortsplanungs- 
kommission zuhanden Gemeinderat zur 1. öffentlichen Auflage 

20. Jan. 2025 /  
12. Mai 2025 

Verabschiedung der Planungsinstrumente durch den Gemeinderat  
zur 1. öffentlichen Auflage 

15. Mai 2025 

1. öffentliche Auflage (30 Tage) 
– Informationsveranstaltung 
– Fragestunden 
– Auflagefrist 

 
26. Mai 2025 
10. Juni / 12. Juni 2025 
bis 24. Juni 2025 

Einspracheverhandlungen zur 1. Öffentlichen Auflage Aug. / Sept. 2025 

Verabschiedung der Planungsinstrumente durch den Gemeinderat  
zur 2. öffentlichen Auflage 

13. Nov. 2025 
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Aufgabe Datum 
2. öffentliche Auflage (30 Tage) 24. Nov. - 23. Dez. 2025 

Einspracheverhandlungen Jan. 2026 

Verabschiedung der Planungsinstrumente durch den Gemeinderat zu 
Handen Gemeindeversammlung  

12. März 2026 

Gemeindeversammlung 22. April 2026 
Beschwerdefrist (20 Tage) anschliessend 

Genehmigung Regierungsrat anschliessend 

1.4 Kantonale Vorprüfung 

Die kantonale Vorprüfung wurde mit den Vorprüfungsberichten des Bau-, Umwelt- und Wirt-
schaftsdepartements (BUWD) vom 8. November 2024 und 28. April 2025 abgeschlossen. In seinem 
Fazit hält der Kanton fest: 

«Die im Entwurf vorliegende Gesamtrevision der Ortsplanung kann insgesamt als gut und vollstän-
dig erarbeitet sowie als recht- und zweckmässig beurteilt werden. Aufgrund der vorangehenden 
Ausführungen ergibt sich, dass sie unter Beachtung der zuvor angeführten Änderungsanträge mit 
den kantonal- und bundesrechtlichen Grundlagen und Vorgaben übereinstimmt. Die Vorlage kann 
weiterbearbeitet und für die Beschlussfassung vorbereitet werden. Nach der Verabschiedung sind 
die Unterlagen dem Regierungsrat zur Genehmigung einzureichen.»  

Die im Vorprüfungsbericht enthaltenen Anträge wurden umgesetzt und haben zur Optimierung 
beigetragen. Davon ausgenommen ist der Moosbach: Der Kanton verlangte die Ausscheidung des 
Gewässerraumes auch auf den eingedolten Abschnitten. Da eine Bachöffnung nicht vorgesehen 
ist und eine solche zu erheblichen Einschränkungen der Bewirtschaftung führen würde, verzichtet 
die Gemeinde hier auf den Gewässerraum. 

1.5 Mitwirkung der Bevölkerung (Informationsveranstaltung) 

Gemäss dem ordentlichen Verfahren zur Nutzungsplanänderung führte der Gemeinderat parallel 
zur kantonalen Vorprüfung, gestützt auf § 6 des Planungs- und Baugesetzes (PBG), die Mitwirkung 
der Bevölkerung durch. Die Bevölkerung wurde im Anzeiger vom Rottal, im Wanger-Brief und auf 
der Webseite der Gemeinde über die Durchführung der öffentlichen Mitwirkung informiert. Sie 
fand vom 23. September bis 30. November 2023 statt.  

Alle Dokumente lagen während der Mitwirkungsfrist beim Bauamt Grosswangen während den or-
dentlichen Öffnungszeiten öffentlich auf und konnten zur freien Einsicht auf der Webseite der 
Gemeinde eingesehen werden. Für Fragen stand das Bauamt zur Verfügung. Alle Interessierten 
konnten schriftlich und begründet beim Bauamt Grosswangen Stellung nehmen und Anregungen 
eingeben. Innert der Mitwirkungsfrist gingen 26 Eingaben von Personen und Organisationen ein. 
Der Mitwirkungsbericht «Ortsplanungsrevision» vom 15. Mai 2025 fasst die Ergebnisse der Mit-
wirkung zusammen.  

Zum Zeitpunkt der Mitwirkung Gesamtrevision ist die Gemeinde fälschlicherweise davon ausge-
gangen, dass in Grosswangen keine Weilerzonen mehr ausgeschieden werden können. Der Kanton 
hat während der Vorprüfung aber darauf hingewiesen, dass dies auch in Grosswangen weiterhin 
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möglich ist. Die Gemeinde hat darum die Weilerzonen nach Vorgaben des Kantons wieder aufge-
nommen und für die Zoneneinteilung und die zugehörigen Bestimmungen vom 9. Januar bis 26. 
Januar 2024 eine ergänzende Mitwirkung durchgeführt. Der Mitwirkungsbericht «Weilerzonen» 
vom 15. Mai 2025 fasst die Ergebnisse dieser Mitwirkung «Weilerzonen» zusammen. 

1.6 Erste öffentliche Auflage 

Die Gesamtrevision der Ortsplanung wurde im Sinne der §§ 13 und 61 PBG sowie § 6 i.V. § 44 ff. 
KWaG vom 26. Mai bis 24. Juni 2025 öffentlich aufgelegt. Die relevanten Unterlagen der Gesamt-
revision der Ortsplanung wurden im Kantonsblatt und im Internet publiziert und waren bei der 
Gemeindeverwaltung Grosswangen zur Einsicht aufgelegt.  

Gegenstand des ersten Auflageverfahrens mit Einsprachemöglichkeit waren: 

- Zonenplan «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000), 

- Teilzonenplan Gewässerraum «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000), 

- Bau- und Zonenreglement, 

- Waldfeststellungsplan «Gishubel» (1:1'000), 

- Aufhebung Baulinie «Gewässerraum» (1:2'000) im Gebiet «Schlegeli» und «Ächerligmatte». 

Gegenstand des Auflageverfahrens mit Äusserungsmöglichkeit waren: 

- Erschliessungsrichtplan Fusswege und Radrouten «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» 
(1:6'000), 

- Aufhebung «Verkehrsrichtplan Funktionen und Massnahmen mit zugehörigem Bericht und 
Massnahmenkatalog», 

- Aufhebung «Richtplan für das Fusswegnetz». 

Gegen die Gesamtrevision der Ortsplanung wurden 21 Einsprachen eingereicht. Das Schwerge-
wicht der Einsprachen lag bei folgenden Themen: 

- Aufhebung Aussichtspunkt «Bruff» (11 gleichlautende Einsprachen) 

- Festlegung Gewässerraum (2 Einsprachen) 

- Weilerzonen (3 Einsprachen) 

- Detailfragen zum Zonenplan und Bau- und Zonenreglement (5 Einsprachen) 

Nach § 62 PBG prüft die Gemeinde die Einsprachen und versucht, diese gütlich zu erledigen. Mit 
allen Einsprechenden wurden, sofern gewünscht, Einspracheverhandlungen durchgeführt. Die Ein-
spracheverhandlungen haben gezeigt, dass im Sinne von möglichst gütlichen Einigungen diverse 
Anpassungen sinnvoll wären. Der Gemeinderat hat am 13. November 2025 beschlossen, diese An-
passungen in einer zweiten öffentlichen Auflage nochmals öffentlich aufzulegen (siehe nachfol-
gendes Kapitel). 

Von den 21 Einsprachen zur ersten Auflage konnten damit 19 Einsprachen ganz und eine Einspra-
che teilweise gütlich bereinigt werden und wurden diese im Anschluss zurückgezogen. Eine Ein-
sprachen zum Artikel zum Mobilfunk sowie eine weitere zum Gewässerraum in einem Teilgebiet 
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an der Rot bleiben bestehen. Sie werden den Stimmberechtigten im Kapitel 4 zur Abweisung be-
antragt. 

1.7 Zweite öffentliche Auflage 

Gestützt auf damit gütlich erledigte Anträge aus Einsprachen zur 1. öffentlichen Auflage wurden 
Teile des Zonenplans, des Teilzonenplans Gewässerraum, des Bau- und Zonenreglementes sowie 
des Erschliessungsrichtplans Fusswege und Radrouten «Siedlung» und «Gesamt» nochmals öffent-
lich aufgelegt. Zur 2. öffentlichen Auflage vom 24. November bis 23. Dezember 2025 gelangten 
folgende Änderungen gegenüber der 1. öffentlichen Auflage: 

- Aufteilung der Gestaltungsplanpflicht «Dorfkern» (G1) in drei Teil -Pflichtgebiete mit entspre-
chender Anpassung im Art. 18 Abs. 9 und Anhang 3 BZR. 

- Wiederaufnahme des Aussichtspunktes «Bruff» mit entsprechender Anpassung im Anhang 6 
BZR. 

- Anpassung Art. 20 Abs. 4 BZR und Anhänge 2 und 3 BZR bezüglich Gestaltungsplanpflichtge-
biet «Eichzelg Süd» (G6), damit für dieses Pflichtgebiet die gleichen Voraussetzungen gelt en 
wie für die übrigen Pflichtgebiete.  

- Anpassungen im Anhang 3 BZR zu den Vorgaben zum Gestaltungsplanpflichtgebiet «Schul-
hausstrasse» (G5). 

- Geringfügige Anpassung im Prioritätenplan «Energieversorgung: Karte der Verbund- und Eig-
nungsgebiete» im Anhang 7 BZR. 

- Anpassung des Gewässerraumes am Innerdorfbach im Teilzonenplan Gewässerraum.  

- Verschiedene Anpassungen im behördenverbindlichen Erschliessungsrichtplan «Fusswege und 
Radrouten». 

Gegen diese Änderungen sind 4 Einsprachen betreffend des Zonenplanes und das Bau- und Zonen-
reglementes und eine Einwendung zum behördenverbindlichen Erschliessungsrichtplan «Fuss-
wege und Radrouten» eingegangen. Die Gemeinde hat die Sachverhalte mit den Einsprechenden 
geklärt. In der Folge wurden drei Einsprachen von vier und die Einwendung zurückgezogen.  

Eine Einsprache zur bestehenden Fusswegverbindung zwischen der Eichzelg-Strasse und der Schul-
hausstrasse auf der Parzelle Nr. 1321 wurde nicht zurückgezogen. Beanstandet werden insbeson-
dere Fragen zur Verbesserung der Sicherheit, zum Unterhalt, zu Haftungsfragen sowie zur Lage 
des Weges. Die Einsprache umfasst sieben Anträge, die im Kapitel 4 behandelt werden. Ein Antrag 
betrifft die Ortsplanung. Diese wird den Stimmberechtigten zur Abweisung beantragt. Sechs An-
träge betreffen Fragen zum Fussweg, die nicht Gegenstand der Ortsplanung sind. Der Gemeinderat 
beantragt den Stimmberechtigten darum, auf diese sechs Anträge nicht einzutreten.  

1.8 Die weiteren Planungsschritte 

Wird die Gesamtrevision der Ortsplanung an der Gemeindeversammlung vom 22. April 2026 be-
schlossen, reicht sie die Gemeinde dem Regierungsrat zur Genehmigung ein. Mit Genehmigung 
des Regierungsrates tritt die Ortsplanung in Kraft. 
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2 Wesentliche Änderungen gegenüber der rechtskräftigen Bau- und Zo-
nenordnung 

2.1 Wesentliche Änderungen im Zonenplan 

Vergleichen Sie dazu auch den beiliegenden verkleinerten Zonenplan, die aufgelegten Original -Un-
terlagen bei der Gemeindeverwaltung oder auf der Gemeindehomepage: Detaill iertere Erläuterun-
gen finden Sie im Kapitel 8 des Planungsberichtes zur Gesamtrevision der Ortsplanung. Die wesent-
lichen Änderungen sind im orientierenden Zonenplan «Gesamt mit Änderungen» (1:6 '000) ersicht-
lich. 

Allgemein 

Im Zonenplan sind alle im BZR aufgeführten Zonen aufgezeigt. Die Bezeichnung der Zonen wurde 
den kantonalen Vorgaben angepasst. Die hier jeweils aufgeführten Parzellen finden Sie auch im 
Geoportal des Kantons unter www.geo.lu.ch/map/zonenplan. Benutzen Sie die Suchfunktion mit 
«Parzellennummer, Grosswangen».  

Nachfolgend sind die wesentlichsten Änderungen im Zonenplan aufgrund der künftig erwünschten 
Entwicklung und der neuen übergeordneten Gesetzgebung erläutert. 

Verkehrszonen, Verkehrsflächen 

Bisher waren verschiedene Strassen zur besseren Lesbarkeit im Zonenplan weiss dargestellt. Das 
neue Datenmodell des Bundes sieht vor, dass Strassen innerhalb der Bauzonen der Verkehrszone 
und ausserhalb der Bauzonen der Verkehrsfläche zugewiesen werden. Diesem Auftrag kommt die 
Ortsplanung nach. Massgebend dafür ist § 52 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG). 
Die Verkehrszonen können nicht mehr zur anrechenbaren Grundstücksfläche angerechnet wer-
den. Die Verkehrsflächen ausserhalb der Bauzonen sind rechtlich dem Übrigen Gebiet gemäss PBG 
§ 56 Abs. 1 lit. a zugewiesen.  

Anpassungen Bauzonen 

- Die bisherige Kernzone wird weitgehend übernommen. Im Art. 18 BZR werden insbesondere 
neue Vorgaben zu den Einfriedungen, zum Vorgehen für die künftige Bebauung am Metzger-
wegli wie auch zur Ergänzung des alten Mühlegebäudes auf Parzelle Nr. 1253 ergänzt. Es wird 
keine Nutzungsziffer festgelegt. Alle Bauten und Anlagen müssen sich gut ins Ortsbild einfü-
gen. Es gilt eine Gesamthöhe von 11.0 m, was drei Geschossen entspricht. Bei guter Eingliede-
rung ins Ortsbild kann die Gemeinde zusätzliche 3.0 m (entspricht einem zusätzlichen Ge-
schoss) gewähren.  

- Die Dorfzone ersetzt verschiedene Zonen entlang der Ed.-Huberstrasse, der Dorfstrasse und 
Teile des alten Dorfkerns. In Art. 19 BZR wird die dort typische Bauweise mit markanten Bau-
ten gesichert, die zur Strasse hin orientiert sind. Auch hier gilt eine Gesamthöhe von 11.0 m, 
was 3 Geschossen entspricht. Die Überbauungsziffer ist mit 0.32 der angestrebten Dichte an-
gepasst. In der Dorfzone kann die Gemeinde bei einer besonders guten Eingliederung ins 
Quartier-, Orts-, Strassen- und Landschaftsbild, bei ortsgerechter Umgebungsgestaltung und 
möglichst platzsparender Erschliessung bis zu 3.0 m grössere Höhen zulassen und abwei-
chende Überbauungsziffern gewähren. 
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- In die Wohnzonen A, B, und C werden die bisherigen 3-geschossigen Wohnzonen A (neu W-
A), 3-geschossigen Wohnzonen B (neu W-B) und die beiden 2-geschossigen Wohnzonen A und 
B (neu zusammengefasst in der W-C) überführt. Art. 20 BZR regelt die zulässigen Baumasse. In 
der im Zonenplan speziell bezeichneten Wohnzone C «Kalofenweid» gelten ergänzende Best-
immungen in Anlehnung an die heutige Bebauung. Wo dies quartierverträglich möglich ist, 
werden Aufzonungen vorgenommen. 

- In den beiden neuen Erhaltungszonen werden gemäss Art. 21 BZR die heutige Bebauungs-
struktur, die bestehenden Bauvolumen wie auch die Qualitäten der Umgebungsgestaltung in 
den Gebieten «Am Heubächli» und «Pintenmatte» gesichert. Dies als Ersatz für die aufgeho-
benen Gestaltungspläne. 

- In den Arbeits- und Wohnzonen in den Gebieten «Badhus» und «Rothmatte» regelt Art. 22 
BZR, dass mindestens 65 % der realisierten Hauptnutzfläche für Arbeitsnutzungen verwendet 
werden müssen. Es gilt eine Gesamthöhe von 15.0 m, womit maximal 4 vollständig oberirdi-
sche Geschosse realisiert werden dürfen. Die heutigen Arbeits- und Wohnzonen werden in 
diesen Gebieten zur Sicherung der gewerblichen Entwicklung zu Gunsten einer reinen Arbeits-
zone verkleinert. 

- Die Arbeitszone 1 werden wie bisher schon in den Gebieten «Mooshof», «Rothmatte», 
«Schutzmatte» und «Neumüli» ausgeschieden. Parzellen, die bisher der 3-geschossigen Ar-
beits- und Wohnzone zugewiesen waren und die weitgehend nur gewerblich genutzt wurden, 
werden dort neu ebenfalls der Arbeitszone zugewiesen. Gemäss Art. 23 BZR werden die Ge-
samthöhen neu generell bei 17.0 m festgelegt, was gegenüber heute Mehrhöhen ermöglicht 
und damit künftig auch im Bestand eine Weiterentwicklung ermöglicht. Für bestehende Woh-
nungen gilt die Bestandesgarantie gemäss § 178 PBG. Neue Wohnungen sind nicht zulässig.  

Mit Inkrafttreten der Gesamtrevision der Ortsplanung gelten diese Bestimmungen auch für 
die bereits an der Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2025 beschlossene Einzonung 
der Teilparzelle Nr. 553 in der «Schutzmatte». Diese Einzonung ist nicht mehr Gegenstand der 
Gemeindeversammlung. 

- Die Arbeitszone 2 umfasst das Areal der Meyer BlechTechnik AG im Gebiet «Feld», das bisher 
der 2-geschossigen Arbeits- und Wohnzone zugewiesen war. Für den neu eingezonten Teil der 
Parzelle Nr. 699 gilt eine Gesamthöhe von 17.0 m. Für die übrige Zone eine solche von 14.0  m. 
  

An der Gemeindeversammlung vom 18. November 2024 wurde dort bereits die Einzonung ei-
nes Teils der Parzellen Nrn. 699 und 1484 in die Arbeitszone 2 beschlossen. Art. 23 BZR wurde 
dazu mit Vorgaben zu den neu eingezonten Parzellen Nrn. 699 und 1484 ergänzt. Die Einzo-
nungen und die damaligen Ergänzungen des BZR sind nicht mehr Gegenstand der Gemeinde-
versammlung. 

- Keine oder nur geringfügige Veränderungen bezüglich ihrer Ausdehnung und Bestimmungen 
erfahren die  

- Arbeitszone Gishubel (Art. 24 BZR) 

- Sonderbauzone Winkel (Art. 25 BZR) 

- Zone für öffentliche Zwecke (Art. 26 BZR) 
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- Zone für Sport- und Freizeitanlagen (Art. 27 BZR) 

- Grünzone Allgemein (Art. 28 BZR) 

- Umzonungen und Einzonungen: Die Wechsel von einer Bauzone zu einer anderen Bauzone 
wie auch vier kleinere Einzonungen sind in den Kapiteln 10 und 11 des Planungsberichtes aus-
führlich dokumentiert und beschrieben. Dargestellt sind sie im orientierenden «Zonenplan 
Gesamt mit Änderungen, 1:6'000».  
 

Die vier Einzonungen: 

- Im Gebiet «Müli-Schwerrihof» (Parzellen Nr. 1253) wird die bisherige Kernzone um 
15.0 m nach Westen erweitert. Damit wird eine Fläche von rund 477 m² von der Land-
wirtschaftszone in die Kernzone eingezont. Damit kann in Absprache mit der Denkmal-
pflege das heute schon eingezonte, aber stillgelegte Sägewerk durch einen Wohnbau mit 
Abstand zum schützenswerten Mühlegebäude ersetzt werden. 

- Mit der aktuellen Renaturierung des Heubächlis rückt dieses im Gebiet «Feld» leicht von 
der Arbeitszone 2 ab, womit auf der Parzelle Nr. 831 eine Lücke von rund 43 m² entsteht. 
Diese wird neu in die Arbeitszone 2 eingezont. 

- In der Schutzmatte wird ein Teil der Erschliessungsstrasse der Parzelle Nr. 553 im Umfang 
von 42 m² neu der Verkehrszone zugewiesen. 

- In der Arbeitszone «Gishubel» an der Grenze zu Ettiswil wird eine Fläche von rund 
1'758 m² der Parzelle Nr. 609 von der Landwirtschaftszone in die «Arbeitszone Gishubel» 
eingezont. Die eingezonte Landfläche wird bereits seit mehr als 15 Jahren für die Kiesver-
arbeitung und die Betonaufbereitung genutzt.  

Nichtbauzonen und Schutzzonen 

- Die bisherigen Weilerzonen werden in ihrer Abgrenzung an die aktuellen Anforderungen an-
gepasst. Weilerzonen gehören neu zu den sogenannten «Nichtbauzonen», womit künftig der 
Kanton für die Bewilligungen zuständig ist. Dies als Folge einer Rüge des Bundes an den Kan-
ton, dass die bisherigen Weilerzonen zu offen formuliert waren. Im Art. 32 BZR müssen darum 
die Bestimmungen an die sehr strengen Bundesvorgaben angepasst werden, die unter ande-
rem die Umnutzung von nicht mehr benötigten Ökonomiegebäuden in Wohngebäude nicht 
mehr zulassen.  

- Die bisherigen «Übrigen Gebiete», für die bis zu einer allfälligen Einzonung die Bestimmungen 
der Landwirtschaftszone galten, werden neu direkt der Landwirtschaftszone zugewiesen. Aus-
genommen davon sind die innerhalb der Bauzone liegenden Gebiete «Eichzelg» und das ehe-
malige Sägereiareal der alten Mühli, die der «Reservezone» (Art. 34 BZR) zugewiesen werden.  

- Keine oder nur unwesentliche Anpassungen erfolgen in der Landwirtschaftszone (Art. 31 BZR), 
der Abbauzone (Art. 35 BZR) der Deponie- und Abbauzone Ächerlig (Art. 36 BZR), der Freihal-
tezone Ächerlig (Art. 37 BZR) sowie der Kommunalen Naturschutzzone (Art. 40 BZR). Das Ge-
biet der kantonalen Schutzverordnung «Weiherlandschaft Ostergau» wird gemäss Vorgabe 
des Kantons dem Übrigen Gebiet C (§ 56 PBG) zugewiesen. 
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2.2 Wesentliche Änderungen im Bau- und Zonenreglement (BZR) 

Vergleichen Sie dazu auch das dieser Botschaft beiliegende Bau- und Zonenreglement (BZR). De-
tailliertere Erläuterungen finden Sie im Kapitel 12 des Planungsberichtes zur Gesamtrevision der 
Ortsplanung. Alle Artikel sind im orientierenden «Bau- und Zonenreglement mit Kommentaren» 
ausführlich erläutert. 

Aufgrund der schweizweit harmonisierten Begriffsdefinitionen im revidierten kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetz (PBG), kommt es im neuen Bau- und Zonenreglement von Grosswangen zu 
wesentlichen Anpassungen. Nachfolgend sind die wesentlichsten Änderungen im BZR aufgrund 
der neuen übergeordneten Gesetzgebung erläutert: 

- Bauen mit Qualität steht in allen Zonen im Vordergrund. Im neuen BZR werden insbesondere 
in den Artikeln 3 bis 10 entsprechende Vorgaben gemacht. Die Gemeinde setzt für die Bera-
tung und Beurteilung von baulichen Massnahmen mit ortsbildprägender Wirkung weiterhin 
auf die Bauberatung (Art. 4 BZR, bisher Fachgremium). In den übrigen Zonen zieht die Ge-
meinde die Bauberatung bei Bedarf bei. Die begründete Beurteilung der Bauberatung hat für 
die Gemeinde empfehlenden Charakter. 

- Dem Gebot der angemessenen Dichte von Überbauungen wird Rechnung getragen. Im Art. 15 
BZR wird für zusätzliche Wohnungen neu ein Bonus geschaffen. Art. 16 BZR verlangt neu, dass 
in den Arbeitszonen bei Neubauten mindestens 2 vollständig oberirdisch gewerblich genutz-
ten Geschosse realisiert werden. Die neuen Überbauungsziffern werden in den Zonenbestim-
mungen so festgelegt, dass eine leichte, quartierverträgliche Verdichtung ermöglicht wird.  

- Es findet ein Wechsel von der Ausnützungsziffer (AZ) zur Überbauungsziffer (ÜZ), Planungs- 
und Bauverordnung PBV § 12 – 17) statt. Im BZR sind in Art. 11 vier verschiedene Überbau-
ungsziffern definiert, die auch weiterhin einen architektonischen Spielraum ermöglichen. Die 
zonenweise Zuteilung der Überbauungsziffern ist in den jeweiligen Zonenbestimmungen zu 
finden.  

- Bei der anrechenbaren Grundstücksfläche (PBV § 11) dürfen neu nur noch die Hauszufahrten 
mit angerechnet werden. Die bisherige Anrechenbarkeit von Strassenflächen, soweit deren 
Fläche nicht grösser war als 10 % der Grundstückfläche, entfällt. Als Hauszufahrt gilt eine 
Strasse dann, wenn sie auf dem letzten Grundstück nur noch diese erschliesst («Y-Prinzip» 
sinngemäss wie z.B. bei Hausanschlüssen). Dies bedeutet, dass viel weniger Strassen als bis-
her angerechnet werden dürfen. Bei der Umrechnung der zulässigen Nutzung von der AZ zur 
ÜZ wurde dies mit einer entsprechend erhöhten ÜZ-Ziffer berücksichtigt. Innerhalb der 
Bauzonen gelten alle Strassen, die im Zonenplan nicht als Verkehrszone ausgeschieden wer-
den, als anrechenbare Hauszufahrten. 

- Der Nutzungstransport (§ 16 PBV), bei dem bisher die Ausnützung eines Grundstücks zum an-
deren Grundstück übertragen werden konnte, ist künftig ausserhalb von Gestaltungs- oder 
Bebauungsplänen nicht mehr möglich. Bisher getätigte Nutzungstransporte ausserhalb von 
Gestaltungs- oder Bebauungsplänen entfallen, resp. werden «auf Null gestellt». Dies hat kon-
kret zur Folge, dass ein Grundstück, das bisher von einem Nutzungstransport profitierte (Neh-
mergrundstück), künftig wieder nur aufgrund der zonengemässen ÜZ überbaut werden darf. 
Das Grundstück, das bisher die Nutzung ganz oder teilweise abgegeben hat (Gebergrund-
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stück), erhält diese zurück und darf ebenfalls aufgrund der zonengemässen ÜZ überbaut wer-
den. Privatrechtliche (grundbuchliche) Sicherungen allfälliger Nutzungstransporte ausserhalb 
von Gestaltungs- oder Bebauungsplänen sind mangels Rechtsgrundlage gegenstandslos.  

- Da das PBG neu auf die Definition der Geschosse (bisher Unter-, Voll- und Dachgeschosse) 
verzichtet, werden die zulässigen Gebäudehöhen und die damit realisierbaren Stockwerke im 
neuen Art. 13 BZR nur noch über die Fassadenhöhe und die Gesamthöhe (Definitionen siehe § 
139 PBG) festgelegt. Dies hat zur Folge, dass die Bezeichnung der Zonen nicht wie bisher über 
die Geschosszahl erfolgt (z.B. W3 oder W2), sondern über ihre Lage und Baudichte (z.B. W-A, 
W-B oder W-C). 

- Ausgangslage für alle Höhenberechnungen und die Bestimmung der ÜZ ist neu das massge-
bende Terrain (§ 112a Abs. 2a PBG). Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene 
Terrainverlauf. Kann dieser infolge früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr 
festgestellt werden, ist vom natürlichen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus pla-
nerischen oder erschliessungstechnischen Gründen kann die Gemeinde das massgebende Ter-
rain in einem Planungs- und Baubewilligungsverfahren abweichend festlegen. Es gilt demnach 
nicht mehr das «gewachsene oder tiefergelegene Terrain» wie bisher. Damit aufgrund der 
neuen ÜZ-Regelung (bei der nur diejenigen Gebäudeteile berücksichtigt werden müssen, die 
über dem massgebenden Terrain liegen) nicht durch Abgrabungen zusätzlich nutzbare und 
nicht anrechenbare Geschosse freigelegt werden, kommt den neuen Regelungen zu Abgra-
bungen am Gebäude eine wichtige Rolle zu (Art. 14 BZR). 

- Die Grenzabstände (§ 120 ff PBG) werden ebenfalls neu definiert. Galt bisher jeweils die 
Hälfte der realisierten Fassadenhöhe, wobei je nach Zone mindestens 4.0 m und maximal 10.0 
m eingehalten werden mussten, wird der Grenzabstand neu zonenweise einheitlich festge-
legt. Der bisherige Mehrlängenzuschlag entfällt. Gemäss § 122 PBG ist für den ordentliche n 
Grenzabstand jeweils die maximal zulässige Gesamthöhe der Zone massgebend, und dies un-
abhängig davon, ob ein Gebäude diese Höhe auch tatsächlich erreicht:   

Zulässige Gesamthöhe Grenzabstand mindestens 
bis 11.0 m 4.0 m 
bis 14.0 m 5.0 m 
bis 17.0 m 6.5 m 
bis 20.0 m 8.0 m 
über 20.0 m 10.0 m 

Die zonenweise Zuteilung der Grenzabstände ist in den jeweiligen Zonenbestimmungen zu 
finden. 

- Flächen von Dach- und Attikageschossen durften bisher nicht grösser sein als 2/3 der Flächen 
des darunterliegenden Vollgeschosses. Da die Geschosse nicht mehr definiert werden, sind 
die Gemeinden frei, die Dachgeschosse nach ihren eigenen Entwicklungsabsichten zu definie-
ren. Künftig wird in Grosswangen darauf verzichtet, die Nutzung der Dachgeschosse zu be-
schränken. Die obersten Geschosse können darum künftig zu 100 % genutzt werden. Für die 
Realisierung eines Attikageschosses bei Neubauten wurde in Art. 11 Abs. 3 BZR die Überbau-
ungsziffer ÜZ-3 geschaffen, die den Verlust bei Realisierung einer Dachterrasse ausgleicht.  

- Im neuen BZR sind auch zeitgemässe Bestimmungen zur Siedlungsökologie und zur Energie 
aufgeführt (insb. Art. 8, 9 und 10). Diese sind insbesondere bei der Gestaltung der Frei räume 
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im Siedlungsgebiet und bei der Gestaltung der Siedlungsränder anzuwenden. Art. 51 und An-
hang 7 BZR regeln die Prioritäten der künftigen Energieversorgung. 

- Neu sind in Art. 59 BZR Bestimmungen zu Antennenanlagen enthalten. Darin wird das durch-
zuführende Vorverfahren aufgezeigt und für die Standortevaluation die Gebiete nach Prioritä-
ten eingeteilt. 

- Lichtimmissionen sollen gemäss Art. 60 BZR möglichst beschränkt werden. Beleuchtungen 
sind auf das objektiv Notwendige zu beschränken und sind energieeffizient und umweltscho-
nend zu betreiben. 

- Bezüglich Klima enthält der neue Art. 61 BZR Massnahmen zum Schutz vor Wärmeeinwirkun-
gen. 

2.3 Überprüfung und Aufhebung von Gestaltungsplänen 

Vergleichen Sie dazu Kapitel 9 des Planungsberichtes zur Gesamtrevision der Ortsplanung. 

Alle Gestaltungspläne der Gemeinde Grosswangen wurden im Zuge der Ortsplanungsrevision 
überprüft. Dabei galt es zu beurteilen, ob die vorhandenen Gestaltungspläne den neuen Definiti-
onen des Planungs- und Baugesetzes (PBG) noch entsprechen und somit zeitgemäss sind oder ob 
sie, falls das Gebiet weitgehend überbaut ist, aufgehoben werden können. Zudem wurde beurteilt, 
ob z.B. beim Wegfall wichtige Rechte und Pflichten verloren gehen würden oder ob wesentliche 
Gestaltungselemente weiterhin gelten sollen. Wird ein Gestaltungsplan aufgehoben, können ent-
sprechende Zonen angepasst werden (z.B. Erhaltungszonen «Am Heubächli» und «Pintenmatte») 
oder wichtige Elemente ins Bau- und Zonenreglement übernommen werden (z.B. Spezialbestim-
mungen zu den Gebieten «Kalofenweid» und «Eichzelg Süd» im Art. 20 BZR).  

Es werden folgende Gestaltungspläne aufgehoben (Art. 66 BZR): 

- Gestaltungsplan «Am Heubächli» vom 06.07.2020 

- Gestaltungsplan «Badhus (Parzellen Nr. 1470)» vom 02.06.1993 

- Gestaltungsplan «Badhus Gewerbe» vom 04.07.2001 

- Gestaltungsplan «Badhus (Parzellen Nr. 1497)» vom 15.12.2003 

- Gestaltungsplan «Badhus (Parzellen Nrn. 557 und 1761)» vom 18.04.2018 

- Gestaltungsplan «Ed.-Huberstrasse 18» vom 28.03.2018 

- Gestaltungsplan «Eichzelg West» vom 03.10.2007 

- Gestaltungsplan «Eichzelg» vom 19.08.2009 

- Gestaltungsplan «Hauelen» vom 09.06.1999 

- Gestaltungsplan «Kalofenweid» vom 12.10.2008 

- Gestaltungsplan «Pintenmatte» vom 07.09.1988 

- Gestaltungsplan «Pintenmatte II» vom 04.07.2007 

- Gestaltungsplan «Schönau» vom 02.05.2018 

- Gestaltungsplan «Winkel (Parzellen Nr. 1540)» vom 05.12.2001 
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- Gestaltungsplan «Winkel (Parzellen Nrn. 708 und 1476» vom 14.05.1997 

- Gestaltungsplan «Ziegelmatte» vom 29.01.1997 

- Gestaltungsplan «Ziegelmatte II» vom 31.01.1980 

- Gestaltungsplan «Ziegelmatte III» vom 10.07.2014 

Im Zonenplan werden 9 Gebiete mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Die entsprechenden Vor-
gaben dazu werden im Anhang 3 BZR ausgeführt. 

2.4 Mehrwertabgabe 

Vergleichen Sie dazu dazu Kapitel 14.2 des Planungsberichtes zur Gesamtrevision der Ortsplanung. 

Gemäss kantonaler Vorgabe hat die Grundeigentümerschaft, deren Land eingezont wird oder in-
nerhalb eines Gestaltungsplanpflichtgebietes durch Um- und Aufzonungen einen Mehrwert er-
fährt, eine Abgabe von 20 % des Mehrwertes zu entrichten. 80 % des von der Gemeinde geschaf-
fenen Mehrwertes behält die Grundeigentümerschaft.  

Bei Um- und Aufzonungen kommt die Mehrwertabgabe zweckgebunden vollumfänglich der Ge-
meinde zu Gute.  

Es werden vier Einzonungen vorgenommen, für die grundsätzlich die Mehrwertabgabe geprüft 
werden muss.  

- Parzelle Nr. 1253 im Gebiet «Müli-Schwerrihof»  

- Parzelle Nr. 831 mit der aktuellen Renaturierung des Heubächlis  

- Teil der Erschliessungsstrasse bei den Parzellen Nrn. 1728 und 1776 im Gebiet «Schutzmatte»  

- Parzelle Nr. 609 in der Arbeitszone Gishubel  

Bei neuen oder bei der Anpassung von bestehenden Gestaltungsplänen wird die Mehrwertabgabe 
erst nach Vorliegen des rechtskräftigen Gestaltungsplanes geprüft. 

Keine Mehrwertabgabe wird erhoben, wenn der Mehrwert bei Einzonungen weniger als CHF 
50'000 und bei Auf- und Umzonungen weniger als CHF 100'000 beträgt. 

2.5 Der Teilzonenplan Gewässerraum 

Die Teilzonenpläne Gewässerraum «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000) können bei der 
Gemeindeverwaltung oder auf der Gemeindehomepage eingesehen werden: Detailliertere Erläu-
terungen finden Sie im separaten Planungsbericht zum Teilzonenplan Gewässerraum. 

Die gesetzlichen Grundlagen 

2011 sind die Änderung des Bundesgesetzes über den Gewässerschutz (GSchG) und die Änderung 
der Verordnung zum Gewässerschutz (GSchV) in Kraft getreten. Diese verpflichten die Kantone 
unter anderem, den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer festzulegen. Damit sollen die natür-
lichen Funktionen der Gewässer, des Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung gewährlei s-
tet werden (GSchG Art. 36a). Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass der Gewässerraum bei der 
Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt sowie extensiv gestaltet und bewirtschaftet wird. Dies 
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ist im Rahmen der vorliegenden Ortsplanung erfolgt. Als Grundlage für die Erstellung des Teilzo-
nenplans Gewässerraum dienen die Daten der amtlichen Vermessung und die Vorgaben des Kan-
tons zu den Gewässerraumbreiten. 

Die Berechnung der Gewässerraumbreite bei Fliessgewässern 

Die Gewässerraumbreite wird nach Art. 41a und 41b GSchV berechnet. Grundlage bilden die Daten 
über den ökomorphologischen Zustand der Fliessgewässer. Insbesondere ist daraus die natürliche 
Gerinnesohlenbreite zu ermitteln, aus welcher der Gewässerraum mit den gesetzlich vorgegebe-
nen Formeln ermittelt wird. Bei vielen Gewässern in Grosswangen entspricht die heutige Breite 
nicht der natürlichen Gerinnesohlenbreite. Verbaute und damit kanalisierte Fliessgewässer weisen 
eine sogenannte «eingeschränkte oder fehlende Breitenvariabilität» auf. Die aktuell bestehenden 
Gerinnesohlenbreiten sind daher noch mit dem Faktor 1.5 (bei eingeschränkter Breitenvariabilität) 
resp. 2.0 (bei fehlender Breitenvariabilität) zu multiplizieren. Auch die Anwendung dieser Faktoren 
wird vom Kanton vorgegeben. 

Die einzelnen Abschnitte, die sich auf Basis dieser Berechnungen ergeben, sind in ihrer Länge sehr 
unterschiedlich. Die Abschnittsgrenzen fallen normalerweise nicht auf Grundstückgrenzen. Daher 
wurden sie vom Kanton zu sinnvollen Abschnitten zusammengefasst. Kriterien für Abschnittsgren-
zen sind beispielsweise Zuflüsse von grösseren Nebengewässern, aber auch Übergänge von bzw. 
zu Gebieten mit gewässerbezogenen Schutzzielen. Für die Abschnitte werden die Resultate der 
einzelnen Breitenberechnungen vom Kanton längengewichtet gemittelt und auf Meter gerundet.  

Der minimale Gewässerraum beträgt 11.0 m. Gemessen wird ab Gewässermitte (Gewässerachse), 
also 5.5 m auf beide Seiten. Dies gilt für Gewässer mit einer natürlichen Gerinnesohlenbrei te bis 
zu 2.0 m und erhöht sich entsprechend bei grösseren natürlichen Gerinnesohlenbreiten und in 
Schutzgebieten. Die neu im Zonenplan aufgenommenen Wildtierkorridore gelten nach Vorgabe 
des Kantons als Schutzgebiet, wodurch hier die Gewässerräume auf insgesamt 18.0 m vergrössert 
werden müssen. Dies betrifft in Grosswangen aber einzig den Zinzerswilerbach Süd an der Grenze 
zu Buttisholz. Wo kein Gewässerraum ausgeschieden ist, gilt neu ein Gewässerabstand von 3.0 m 
ab Gewässergrenze resp. ab Aussenkante des Rohres. 

Ausscheidung des Gewässerraumes innerhalb der Bauzone 

In der Bauzone wird der Gewässerraum gemäss Art. 29 BZR als überlagerte Grünzone Gewässer-
raum ausgeschieden. Die entsprechende Fläche in der Bauzone kann deshalb auch weiterhin zur 
anrechenbaren Grundstückfläche gezählt werden. Innerhalb der Bauzonen sind Anpassungen des 
Gewässerraumes unter gegebenen Umständen möglich. Die Gewässerraumbreiten in Grosswan-
gen können teilweise für Hauptbauten an die bestehenden baulichen Gegebenheiten angepasst 
werden. Dies aber nur, wenn der Hochwasserschutz gewährleistet ist und die zonengemässe Nut-
zung auf dieser Parzelle sonst nicht mehr möglich wäre. Allerdings müssen in einem solchen Fall 
ausreichende Objektschutzmassnahmen getroffen werden, es darf keine Beeinträchtigung von zu-
künftigen Hochwasserschutzprojekten vorliegen und es dürfen keine weiteren überwiegenden In-
teressen dagegenstehen.  

Bestehende Bauten innerhalb des Gewässerraumes geniessen Bestandesgarantie, sofern sie recht-
mässig erstellt worden sind und die Gefahrensituation und die zukünftigen Hochwasserschutzbau-
ten dies erlauben. Der ordentliche Unterhalt bzw. sanfte Renovationen sind gestattet. Die Bestan-
desgarantie innerhalb der Bauzone richtet sich nach dem kantonalen Planungs- und Baugesetz (§ 
178 PBG). 
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Ausscheidung des Gewässerraumes ausserhalb der Bauzone 

In der Nichtbauzone (z.B. Landwirtschaftszone) sowie in Naturschutzzonen wird gemäss Art. 39 
BZR überlagernd eine Freihaltezone Gewässerraum ausgeschieden. Ausnahmen bilden Gewässer 
im Wald bzw. fallweise eingedolte Gewässer und sehr kleine Gewässer (sogenannte Rinnsale). Im 
Wald wird grundsätzlich auf die Festlegung eines Gewässerraumes verzichtet.  

Bewirtschaftungseinschränkungen 

Innerhalb der Gewässerräume gelten Bewirtschaftungseinschränkungen. Wo für eingedolte Ge-
wässerabschnitte ein Gewässerraum ausgeschieden werden muss oder bei schmalen Reststreifen 
entlang von Strassen, gelten per Gesetz keine Bewirtschaftungseinschränkungen. Im Teilzonen-
plan Gewässerraum sind diese Flächen orientierend als «Gewässerraum ohne Bewirtschaftungs-
einschränkung» gelb dargestellt. Mit der Genehmigung des Teilzonenplanes Gewässerraum wer-
den dem Kanton die entsprechenden Gewässerabschnitte ohne Bewirtschaftungseinschränkungen 
gemeldet. 

 
 
Ausschnitt aus dem «Teilzonenplan Gewässerraum Siedlung» mit der überlagerten Grünzone Ge-
wässerraum in der Bauzone (grün schraffiert) und der Freihaltezone Gewässerraum ausserhalb 
der Bauzone (grün punktiert); wird nur ein Mass angegeben, zeigt dies die Gesamtbreite des Ge-
wässerraumes, wo zwei Masse angegeben sind, zeigt dies die jeweilige Breite ab Gewässerachse. 
Die Rot weist aufgrund ihrer Breite den grössten Gewässerraum in Grosswangen auf, in diesem 
Abschnitt mit rund 24.0 m.  
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3 Geringfügige Änderungen nach den öffentlichen Auflagen  

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Anwendung und aufgrund der Einspracheverhand-
lungen hat sich gezeigt, dass die nachfolgend beschriebenen geringfügigen Änderungen im Bau- 
und Zonenreglement (BZR) und im Teilzonenplan Gewässerraum sinnvoll sind und zur Rechtssi-
cherheit beitragen. Gestützt auf diese Änderungen wurde eine Einsprache gütlich erledigt und in 
der Folge zurückgezogen.  

3.1 Geringfügige Anpassungen im Art. 20 Abs. 4 Bau- und Zonenreglement (BZR) 

Rechtsgültige Gestaltungspläne erlöschen, wenn mit den Bauarbeiten nicht innert 5 Jahren seit 
Inkrafttreten begonnen wird (§ 80 PBG). Der Gemeinderat kann diese Frist maximal zweimal um 
zwei Jahre erstrecken. Mit der Ergänzung des Wortes «derzeit» im Art. 20 Abs. 4 BZR wird präzi-
siert, dass die Bestimmung nicht mehr anwendbar ist, wenn der aktuelle Gestaltungsplan Eichzelg 
Süd nicht mehr gültig ist. 

Die öffentlich aufgelegte Bestimmung im Art. 20 Abs. 4 BZR wird wie folgt ergänzt:  

«Im Gestaltungsplanpflichtgebiet «Eichzelg Süd» gelten für den derzeit gültigen Gestaltungsplan 
«Eichzelg Süd» vom 08.11.2022 in Abweichung zu Abs. 2 die Höhenkoten für den höchsten Punkt 
des Gebäudes gemäss Anhang 2 BZR. Für allfällige Anpassungen dieses Gestaltungsplanes oder 
dessen Ersatz durch einen neuen Gestaltungsplan gelten die ordentlichen Bestimmungen des BZR.  

3.2 Geringfügige Anpassung Gewässerraum Heubächli 

Zurzeit ist das Revitalisierungsprojekt Heubächli in Bearbeitung. Mit der Projektierung haben sich 
die Grundeigentümerschaften der Parzellen Nrn. 1498 und 1423 über eine kleine Korrektur der 
Linienführung des Baches geeinigt. Damit kann die landwirtschaftliche Parzelle westlich des Ba-
ches besser bewirtschaftet werden. Dazu muss der bereits öffentlich aufgelegte Gewässerraum im 
Teilzonenplan Gewässerraum und Zonenplan dort noch leicht in Richtung Grünzone verschoben 
werden. 

Gewässerraum Heubächli gemäss Auflage Gewässerraum Heubächli mit Anpassung 

  
 

Geringfügige Anpassung Gewässerraum Heubächli im blau markierten Bereich 
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4 Nicht gütlich erledigte Einsprachen 

Gestützt auf § 62 Abs. 1 des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) wurden die Einsprachen 
geprüft und anlässlich der Einspracheverhandlungen wurde versucht, diese gütlich zu erledigen. 
Kann die Einsprache nicht gütlich erledigt werden, teilt die Gemeinde der Einsprecherin oder dem 
Einsprecher mit, warum den Stimmberechtigten beantragt werde, die Einsprache abzuweisen oder 
darauf nicht einzutreten (§ 62 Abs. 3 PBG). Weist die Gemeindeversammlung die Einsprac he ab, 
besteht anschliessend die Möglichkeit der Beschwerde an den Regierungsrat und danach der Wei-
terzug an die Gerichtsinstanzen. 

Die drei nicht gütlich erledigten Einsprachen werden bezüglich Anträgen und Begründungen der 
Einsprechenden im Folgenden resp. in den Beilagen 1 und 2 ungekürzt wiedergegeben. Der Ge-
meinderat begründet anschliessend, wieso er den Stimmberechtigten die Abweisung der Einspra-
chen resp. das Nichteintreten auf die Einsprache beantragt.  

Es handelt sich um folgende drei Einsprachen: 

- Einsprache 1: Germann Holzbau AG, Beat und Pascal Germann, betreffend Gewässerraum an 
der Rot auf den Parzellen Nrn. 1156 und 1259 (Kapitel 4.1) 

- Einsprache 2: Swisscom (Schweiz) AG, Sunrise GmbH und Salt Mobile SA, vertreten durch e-
partners Rechtsanwälte AG, Dr. jur. Stefan Eichenberger, betreffend Art. 59 BZR (Kapitel 4.2) 

- Einsprache 3: Thomas Kopp und Solveig Serrano Parda betreffend die bestehende Fussweg-
verbindung zwischen der Eichzelg-Strasse und der Schulhausstrasse auf der Parzelle Nr. 1321 
(Kapitel 4.3) 

 

Die Originaleinsprachen mit den beigelegten Dokumenten können bei der Gemeindeverwaltung 
Grosswangen, Dorfstrasse 6d, 6022 Grosswangen, während den ordentlichen Öffnungszeiten ein-
gesehen werden. 

4.1 Einsprache 1: Germann Holzbau AG, Beat und Pascal Germann 

Einsprechende 

Germann Holzbau AG, Ed.-Huber-Strasse 42, 6022 Grosswangen, Beat und Pascal Germann 

Auszug Teilzonenplan Gewässerraum 

Hinweis der Gemeinde: Die Einsprache bezieht sich auf die rot markierten Parzellen Nrn. 1156 und 
1259.  
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Anträge der Einsprecherin 

Antrag 1: Auf altrechtlichen Bauparzellen entlang des Rotbaches soll der Gewässerraum auf die 
bestehende Parzellengrenze reduziert werden, so wie dies bereits Ende 1960er/anfangs 1970er 
Jahre rechtlich verbindlich vom Kanton vereinbart wurde. Beispiele solcher Parzellen sind: 1026, 
1027, 1155,1259, etc. 

Antrag 2: Sollte der Antrag 1 abgewiesen werden: Auf altrechtlichen Bauparzellen, welche bereits 
eine Enteignung und rechtskräftige Korrektur der Parzellengrenze entlang des Rotbaches erfahren 
haben, wird eine Ausnahmebewilligung unter Einhaltung der ordentlichen Bestimmungen aus PBG 
und BZR gewährt, so wie dies für Parzellen ohne Gewässerraum rechtlich zur Anwendung kommt.   

Begründungen der Einsprechenden in vollem Umfang und Originalwortlaut 

Entlang des Rotbaches verlief die Parzellengrenze bei älteren Bauparzellen ursprünglich in der 
Bachmitte. Ende 1960er bzw. anfangs der 1970er Jahre hatte der Kanton bereits eine Änderung 
zum Schutz des Gewässerraumes durchgesetzt. Dafür wurden eine generelle Enteignung und Re-
duktion der Parzellengrenze bei den betroffenen Parzellen durchgesetzt. 

Die heute beabsichtigte Ausscheidung des Gewässerraumes ist eine Regeländerung durch die Hin-
tertür von Seiten des Gesetzgebers auf etwas, was er bereits zuvor einmal rechtlich verbindlich 
erwirkt hat. In der Schweiz soll Rechtssicherheit herrschen und die Spielregeln dürfen sich nicht 
einseitig ändern. Andernfalls hätte die Gegenpartei entsprechend angewiesen und unterrichtet 
werden sollen, um notwendige Vorkehrungen im eigenen Interesse vornehmen zu können.  
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Erwägungen des Gemeinderates 

Wie im Kapitel 2.5 ausgeführt, wurde die Sicherung der Gewässer durch Gewässerräume vom 
Bund im Jahr 2011 eingeführt. Kanton und Gemeinden sind gehalten, die Bestimmungen nach 
schweizweit einheitlichen Kriterien anzuwenden und die Gewässerräume entsprechend auszu-
scheiden. Diese gesetzliche Vorgabe geht allenfalls früher getroffenen Verfahren vor.  

Die Gemeinde hat in dieser Frage keinen Handlungsspielraum. Die Vorgaben des Kantons sind hier 
klar: Eine Reduktion des Gewässerraumes entlang von offenen Fliessgewässern wie der Rot ist nur 
in dicht besiedeltem Gebiet oder nur nach Vorliegen eines Härtefalles möglich. Dies zum Beispiel 
dann, wenn aufgrund des Gewässerraumes eine Parzelle nicht mehr zonengerecht überbaut wer-
den kann. Das ist z.B. beim Saal des Restaurant Ochsen der Fall.  

Beide Voraussetzungen sind auf dem vorliegenden Areal aber nicht gegeben. Weder handelt es 
sich hier um ein dicht bebautes Gebiet im Sinne der Auslegung der Gerichte, noch verhindert der 
Gewässerraum hier eine ordentliche Bebauung. Der Gewässerraum liegt zudem weitgehend inner-
halb des ordentlichen Grenzabstandes, der ohnehin eingehalten werden muss.  

Für zonengemässe Nutzungen kann nur der Kanton Ausnahmen gewähren. Eine solche kann mit 
einem konkreten Bauprojekt beantragt werden.  

Antrag des Gemeinderates 

Der Antrag 1 der Einsprecherin sei abzuweisen. 

Der Antrag 2 der Einsprecherin sei abzuweisen. 

 

4.2 Einsprache 2: Swisscom (Schweiz) AG, Sunrise GmbH und Salt Mobile SA 

Einsprechende 

Swisscom (Schweiz) AG, Sunrise GmbH und Salt Mobile SA, vertreten durch epartners Rechtsan-
wälte AG, Dr. iur. Stefan Eichenberger, Puls 5, Hardturmstrasse 11, 8005 Zürich  

Anträge der Einsprechenden 

Antrag 1: 

Art. 59 des revidierten Bau- und Zonenreglementes der Gemeinde Grosswangen sei wie folgt an-
zupassen (Hinweis Gemeinde: beantragt werden die Streichungen): 
1 […] 

 
2 Für die Erteilung einer Baubewilligung für eine Mobilfunkanlage ist folgendes Vorverfahren er-
forderlich: 

a) Der Mobilfunkbetreiber teilt der Gemeinde mit, in welchem Umkreis der Bau einer Mobilfunk-
anlage beabsichtigt ist. 

b) Der Mobilfunkbetreiber legt einen Standortvorschlag vor und begründet diesen unter Berück-
sichtigung des Kaskadenmodells gemäss nachfolgenden Absätzen. 

c) Die Behörde prüft den Standort und kann alternative Standorte vorschlagen. 
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3 Nach Ablauf des Vorverfahrens gemäss Abs. 2, spätestens aber nach einer Frist von drei Monaten, 
kann der Betreiber das Baubewilligungsverfahren einleiten. Ist der von der Gemeinde vorgeschla-
gene Standort gemäss Prüfung des Betreibers realisierbar (technisch, wirtschaftlich, privat - und 
planungsrechtlich), hat der Betreiber diesen Standort zu übernehmen. 
4 […] 

Der Standort einer visuell wahrnehmbaren Mobilfunkanlagen in einem Gebiet untergeordneter 
Priorität ist nur dann zulässig, wenn sie sich nicht in einem Gebiet übergeordneter Priorität auf-
stellen lässt. In jedem Fall ist eine Koordination mit bestehenden Mobilfunkanlagen zu prüfen. 
Falls die Prüfung ergibt, dass eine Koordination aufgrund der anwendbaren Vorschriften möglich 
ist, ist die neue Mobilfunkanlage am bestehenden Standort zu erstellen. 
5 In Wohnzonen (W-A, W-B und W-C), in der Kernzone (Ke), in der Dorfzone (Do) und in der Arbeits- 
und Wohnzone (Ar-W) sind visuell wahrnehmbare Mobilfunkanlagen nur zulässig, wenn sie not-
wendig sind und überdies einen funktionalen Bezug (die Mobilfunkanlage hat von ihren Dimensi-
onen und ihrer Leistungsfähigkeit her der in den genannten Zonen üblichen Ausstattung zu ent-
sprechen) zu diesen Zonen aufweisen. Sie sind insbesondere bezüglich Einsehbarkeit, Farbgestal-
tung und Kontrast zur baulichen und landschaftlichen Umgebung unauffällig zu gestalten. 

 

Antrag 2: 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Einsprachegegnerin (zuzüglich Mehrwert-
steuer). 

Begründungen der Einsprechenden 

Aufgrund der umfangreichen Begründung ist die Einsprache dieser Botschaft in der Beilage 1 im 
vollen Wortlaut angefügt. Die Original-Einsprache mit allen darin angeführten Beilagen kann bei 
der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Auf eine Wiederholung an dieser Stelle wird darum 
verzichtet. 

Erwägungen des Gemeinderates 

Die Gemeinde Grosswangen lehnt sich mit dem neuen Art. 59 zu den Antennenanlagen an weit-
gehende identische Artikel z. B. in den Gemeinden Buttisholz, Wolhusen und Hochdorf an. Die 
grundsätzliche Zulässigkeit eines solchen Artikels wurde vom Regierungsrat bereits  mehrfach be-
stätigt, z.B. mit Genehmigungsentscheid Nr. 405 vom 15. April 2025 zum weitgehend gleichlauten-
den Artikel der Gemeinde Aesch. Der Gemeinderat geht davon aus, dass der vorliegende Artikel in 
Grosswangen ebenfalls dem übergeordneten Recht entspricht und darum genehmigt werden 
kann.  

Fakt ist, dass mit diesem Artikel keine Mobilfunkantennen verhindert werden, wenn das im Artikel 
verlangte Verfahren eingehalten wird und die entsprechenden Abklärungen und Begründungen 
seitens der Gesuchsteller vorliegen. Es geht dem Gemeinderat primär darum, dass Standortgesu-
che sorgfältig erstellt werden und alle valablen Alternativen geprüft werden.  

Der Einwand, dass das im Absatz 2 und 3 geregelte Vorverfahren nicht notwendig sei, da bereits 
mit dem Kanton eine diesbezügliche Vereinbarung bestehe, greift so nicht. Die Vertragsparteien 
könnten diese Vereinbarung im gegenseitigen Einverständnis auflösen, womit der Gemeinde 
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Grosswangen eine Rechtslücke entstehen könnte, die sie nicht beeinflussen kann. Aufgrund der 
Gemeindeautonomie steht es der Gemeinde zu, entsprechende Bestimmungen zu erlassen.  

Wenn eine Antenne bewilligungsfähig ist, soll diese dann auch im Rahmen des technisch mögli-
chen ortsverträglich ausgestaltet werden (Abs. 5). Nicht nur Bauten, sondern auch Anlagen wie 
technische Einrichtungen haben sich optimal ins Ortsbild einzufügen. 

Am vorliegenden Art. 59, Antennenanlagen, hält der Gemeinderat darum vollumfänglich fest.  

Kostenfolgen gemäss Antrag 2 sind nicht Gegenstand des Ortsplanungsverfahrens, womit  auch 
dieser Antrag abgewiesen wird. 

Antrag des Gemeinderates 

Der Antrag 1 der Einsprechenden sei abzuweisen. 

Der Antrag 2 der Einsprechenden sei abzuweisen. 

 

4.3 Einsprache 3: Thomas Kopp und Solveig Serrano Parda 

Einsprechende 

Thomas Kopp und Solveig Serrano Parda, Kalofen 1, 6022 Grosswangen 

Auszug Erschliessungsrichtplan Fusswege und Radrouten 

Hinweis der Gemeinde: Die Einsprache bezieht sich auf die orange markierte Parzelle Nr. 1321.  
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Anträge der Einsprechenden 

Antrag 1:  

Die vorgeschlagenen Änderungen des Bau- und Zonenreglement im Art. 20 Abs. 4, Wohnzonen, 
seien abzulehnen. 

Antrag 2:  

Die Nutzung des Fusswegs über Parzelle Nr. 1321 als Haupt - bzw. Schulwegverbindung sei aufzu-
heben. 

Antrag 3:  

Die zentralen Fussweg- und Schulwegverbindungen des neuen Quartiers seien über dafür geeig-
nete Gemeinde - oder Entwicklungsgrundstücke zu führen. 

Antrag 4:  

Der Fussweg über unsere Parzelle - sofern beibehalten – sei ausdrücklich als sekundärer Fussweg 
ohne Schulwegfunktion festzulegen. 

Antrag 5:  

Der Veloverkehr auf diesem Abschnitt sei ausdrücklich auszuschliessen. 

Antrag 6:  

Eventualiter sind verbindliche bauliche Schutz-, Sicherheits- und Abgrenzungsmassnahmen fest-
zulegen, dies jedoch nach gütlicher Einigung mit uns als jetzigen Eigentümer von Grundstück Nr. 
1321. 

Antrag 7:  

Das Projekt sei entsprechend zu überarbeiten. 

Begründungen der Einsprechenden in vollem Umfang und Originalwortlaut 

Aufgrund der umfangreichen Begründung ist die Einsprache dieser Botschaft in der Beilage 2 im 
vollen Wortlaut beigelegt.  

Erwägungen des Gemeinderates 

Generelle Erwägungen:  
Die Fusswegverbindung zwischen der Eichzelg-Strasse und der Schulhausstrasse liegt auf der Par-
zelle Nr. 1321 der Einsprechenden. Dies war beim Verkauf dieser Parzelle und vor deren Bebauung 
zwischen der damaligen Eigentümerschaft, der Gemeinde und der Verkäuferin der Parzelle so ver-
einbart. Da der Fussweg im öffentlichen Interesse liegt, hat die Gemeinde dafür eine Entschädi-
gung bezahlt und Fragen zum Unterhalt und zur Haftung nach damaligem Wissensstand vertraglich 
vereinbart. Das Anliegen der Einsprechenden ist es, aus ihrer Sicht noch offene Fragen zu klären 
und sich bestenfalls vom Weg zu entlasten. Damit verbunden ist die Befürchtung, dass dieser Weg 
mit der geplanten Überbauung Eichzelg Süd zusätzlich belastet wird. 

Die in den Erwägungen der Einsprechenden gemäss Beilage 2 dieser Botschaft genannten Begrün-
dungen betreffen überwiegend Fragen und Aspekte, die nicht mit dem Zonenplan und dem Bau- 
und Zonenreglement gelöst werden können und darum auch nicht Gegenstand der Ortsplanungs-
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revision sind. Auf Einsprachen zu Anliegen, die nicht Gegenstand der vorliegenden Ortsplanungs-
revision sind, kann formell nicht eingetreten werden. Dies heisst aber nicht, dass der Gemeinderat 
sich nicht um einvernehmliche Lösungen bemüht. Er hat den Einsprechenden dazu zugesichert, 
insbesondere Fragen zur Verbesserung der Sicherheit, zum Unterhalt, zu Haftungsfragen sowie zur 
Lage des Weges mit den Einsprechenden zeitnah zu klären. Dies wird nicht in der Ortsplanung, 
sondern in Vereinbarungen, Verträgen und allenfalls im Grundbuch gesichert.  

Eine zusätzliche Chance dazu ergäbe sich auch aus der erforderlichen Erweiterung der Schulanla-
gen. Dies insbesondere für die Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Schulhausstrasse und 
für den Fall, dass die Erweiterung auf dem Areal Eichzelg Süd unterhalb der Schulhausstrasse er-
folgen soll. Werden dort Schulanlagen realisiert, erwirbt die Gemeinde dieses Areal. Damit hätte 
die Gemeinde die Möglichkeit, den bestehenden Fussweg durch neue Fusswegverbindungen zu 
entlasten und Massnahmen zur Verkehrssicherung zu ergreifen. Die Gemeinde könnte dannzumal 
auch eine leichte Verschiebung des bestehenden Weges auf ihr Areal prüfen.  

Zum Antrag 1: 
Die Einsprechenden stellen den Antrag, auf die in der zweiten öffentlichen Auflage vorgenomme-
nen Änderungen im Art. 20 Abs. 4 und im zugehörigen Anhang 3 des Bau- und Zonenreglementes 
zu verzichten. Diese haben aber bezüglich Verkehr genau die geforderte Entlastung der bestehen-
den Wege zum Ziel. Der Anhang 3 BZR legt dazu neu ergänzend fest:  

- Auf Kosten der Bauherrschaft ist zwischen Kalofenweid und der Schulanlage auf der Parzelle 
Nr. 1787 separat oder in Kombination eine Zufahrt ausschliesslich zur Anlieferung, zum Unter-
halt und für Blaulichtorganisationen sowie ein normgerechter Fuss- und Radweg für Fussgän-
ger, Velos, E-Scooter und E-Bikes sicherzustellen. Diese sind spätestens mit der Erstellung der 
Schulanlage auf Parz. Nr. 1787 zu realisieren. Die Verbindung ist im Grundbuch einzutragen 
und mit einem öffentlichen Fahr-, Fuss- und Radwegrecht zu belegen.  

- Die Erschliessungsstrassen Kalofenweid und Eichzelg sind mit einem öffentlichen Fuss- und 
Radwegrecht zu belegen. 

Dies setzt auch der oben dargestellte Auszug aus dem neuen kommunalen Erschliessungsrichtplan 
Fusswege und Radrouten um. Mit den darin grün dargestellten Pfeilen wird verlangt, dass die 
künftige Überbauung Eichzelg Süd vielfältige neue Fusswegverbindungen realisieren muss, die das 
bestehende Wegnetz ergänzen und somit auch entlasten. 

Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass mit der beanstandeten Ergänzung des Bau- und Zonenreg-
lementes keine Nachteile für die Einsprechenden entstehen, vielmehr diese tendenziell sogar ent-
lasten. Würde diesem Antrag zugestimmt, würde auch die angestrebte Gleichbehandlung aller Ge-
biete mit Gestaltungsplanpflicht in Frage gestellt. Die von den Einsprechenden beantragten bishe-
rigen Formulierungen gemäss erster Auflage der Ortsplanung liessen keine Anpassungen des der-
zeit rechtsgültigen Gestaltungsplanes Eichzelg Süd zu. Damit würde im Gegensatz zu den acht üb-
rigen Gebieten mit Gestaltungsplanpflicht die Option einer zeitgemässen Weiterentwicklung die-
ses Gestaltungsplanes verhindert. Vergleichen Sie dazu auch das ausführliche Kapitel 3.7.4 im Pla-
nungsbericht zur Gesamtrevision. 

Zu den Anträgen 2 bis 7: 
Wie dargelegt, betreffen diese Anliegen nicht die Ortsplanungsrevision und waren deshalb nicht 
Gegenstand der öffentlichen Auflagen. Formell kann darum nicht auf diese eingetreten werden. 
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Der Gemeinderat sichert aber zu, in anderen dafür geeigneten Verfahren gemeinsame Lösungen 
zu suchen. 

Antrag des Gemeinderates 
Der Antrag 1 der Einsprechenden sei abzuweisen. 

Auf die Anträge 2 – 7 der Einsprechenden sei nicht einzutreten. 
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5 Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission 

Bericht der Controlling-Kommission an die Stimmberechtigten der Gemeinde Grosswangen zur 
Gesamtrevision der Ortsplanung mit Zonenplan, Bau- und Zonenreglement und Teilzonenplan 
Gewässerraum 
 

Als Controlling-Kommission haben wir die Gesamtrevision der Ortsplanung mit Zonenplan, Bau- 
und Zonenreglement und Teilzonenplan Gewässerraum beurteilt. Bezüglich der Einsprache 1 trat 
Controlling-Kommissionsmitglied Marino Germann in den Ausstand. 

 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt 
der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 

 

Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf mit den massgebenden gesetzlichen und verfassungs-
mässigen Grundlagen im Bund, Kanton und der Gemeinde vereinbar. Eine positive Vorprüfung des 
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes des Kantons Luzern liegt vor. Die Bestimmungen 
sind klar und verständlich formuliert und berücksichtigen die kommunalen Gegebenheiten. Dar-
über hinaus sind die Auswirkungen des Erlasses genügend klar und vollständig dargelegt.  

 

Wir empfehlen, den rechtsetzenden Erlass zur Gesamtrevision der Ortsplanung mit Zonenplan, 
Bau- und Zonenreglement und Teilzonenplan Gewässerraum zu genehmigen.  

 

Grosswangen, 9. März 2026  
 

Präsidentin Controlling-Kommission: Mitglieder Controlling-Kommission: 

 

Bea Bützberger-Wicki Philipp Dönni  Marino Germann 

 

 Adrian Stadelmann  Pirmin Wagner  
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6 Schlussabstimmung 

Der Gemeinderat Grosswangen beantragt den Stimmberechtigten, der Gesamtrevision der Orts-
planung, bestehend aus 

- Zonenplan «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000) vom 12. März 2026 

- Bau- und Zonenreglement, vom 12. März 2026 

- Teilzonenplan Gewässerraum «Siedlung» (1:2'000) und «Gesamt» (1:6'000) vom 12. März 
2026 

unter Berücksichtigung der vorgängigen Beschlüsse der Gemeindeversammlung, zuzustimmen.  
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7 Beilagen 

7.1 Einsprache Swisscom (Schweiz) AG, Sunrise GmbH und Salt Mobile SA 
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